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kompakt
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie immer um diese Zeit wird die Einhaltung der Fristen 
für die Abgabe der Steuererklärungen ein Hauptthema un-
serer Zusammenarbeit. Trotz Bemühungen der Verbände 
kann die Verlängerung der Fristen aus dem StModernG 
2016 nicht schon auf das laufende Jahr für die Erklärungen 
2017 angewendet werden.  Die reguläre Abgabefrist hat 
daher bereits am 31.05.2018 geendet. Für die Steuerer-
klärungen, die wir für Sie erstellen, gilt grundsätzlich unser 
Berufsprivileg mit der Verlängerung bis 31.12.2018, in 
einzelnen Bundesländern wie Hessen gar bis 28.02.2019. 
Allerdings werden derzeit verstärkt Erklärungen vorzeitig 
angefordert nach dem Ermessensspielraum der Finanz-
verwaltung, insbesondere bei Fällen von verspäteter 
Abgabe der Vorjahreserklärung oder in Erwartung einer 
hohen Abschlusszahlung. Zudem wird auch davon Ge-
brauch gemacht, wenn es die Arbeitslage des jeweiligen 
Finanzamtes erfordert. Das beobachten wir in diesem Jahr 
bereits in etlichen Fällen, Fristen wurden wesentlich kürzer 
gesetzt. Eine Verlängerung dieser individuell gesetzten 
Abgabefrist ist auch durch unseren Berufsstand dann leider 
nicht möglich. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang 
die Verlängerung für die Erklärungen für die künftigen 
Veranlagungszeiträume, grundsätzlich um zwei Monate 
bis 31.07. des Folge- bzw. 28.02. des zweiten Folgejahres. 
Bei Versäumnis dieser Abgabefristen müssen Sie ab 2019 
aber automatisch mit Sanktionen rechnen. Die Festsetzung 
eines Verspätungszuschlags mit 0,25 v.H. der festgesetzten 
Steuernachzahlung pro Monat mit mindestens Euro 25,00 
ist in der AO gesetzlich verankert ohne einen Ermessungs-
spielraum für die Finanzverwaltung. Die Möglichkeit der 
Androhung und Erhebung von Zwangsgeldern bleibt dabei 
unberührt und stellt mit in der Regel dreistelligen Eurobe-
trägen eine empfindliche Strafe dar. Wir bitten Sie daher 
um rechtzeitige Kontaktaufnahme insbesondere bei einer 
vorzeitigen Anforderung und dabei eine gewisse Zeit für 
unsere Bearbeitung einzuplanen. Diese wollen wir gern in 
der von Ihnen gewünschten Qualität und Vollständigkeit 
gewährleisten. 

*Erklärungen siehe Seite 4

Termine November 2018*

Sozialversicherung5 28. 11. 2018    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Grundsteuer 15. 11. 2018 19. 11. 2018            12. 11.  2018
Gewerbesteuer 15. 11. 2018       19. 11. 2018         12. 11. 2018

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12. 11. 2018 15. 11. 2018 9. 11. 2018

Steuerart Fälligkeit      Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1   Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 12. 11. 2018 15. 11. 2018   9. 11. 2018
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

Werden einem Arbeitnehmer Tankgutscheine für mehrere Mona-
te im Voraus überlassen, gilt der gesamte Sachbezug bereits bei 
Erhalt der Gutscheine als zugeflossen. Das ist auch dann der Fall, 
wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Vereinbarung 
getroffen wurde, dass pro Monat immer nur ein Gutschein im 
Gesamtwert von maximal 44 € (Sachbezugsfreigrenze) eingelöst 
werden darf. Das Finanzamt vertrat in einem solchen Fall die 
Auffassung, dass die Sachbezugsfreigrenze überschritten sei 
und unterwarf die Zuwendung bei Hingabe der Pauschalsteuer 
von 30 %.
Das Sächsische Finanzgericht bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts. Der Zufluss beim Arbeitnehmer erfolgte bereits 
mit Übergabe des Gutscheins, da der Arbeitgeber ab diesem 
Zeitpunkt keinen Einfluss mehr darauf hatte, wie der Gutschein 
verwendet und wann er eingelöst wird. Die Vereinbarung zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist lediglich arbeitsrecht-
lich von Bedeutung und hat keinen Einfluss auf die steuerliche 
Beurteilung.

Monatlich ausgeben!

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Tankgutscheine für Arbeitnehmer
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Vorsteuerbeträge sind nicht abziehbar, wenn sie auf Aufwen-
dungen entfallen, für die das einkommensteuerrechtliche Ab-
zugsverbot gilt. Darunter fallen u.  a. Aufwendungen, die die 
Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen 
berühren, soweit sie als unangemessen anzusehen sind. Diese 
Vorschrift schränkt den Grundsatz ein, dass betrieblich veranlasste 
Aufwendungen grundsätzlich ohne Rücksicht auf ihre Notwen-
digkeit, Üblichkeit und Zweckmäßigkeit als Betriebsausgaben 
abgezogen werden können.

Vorsteuer für Luxussportwagen
Betriebliches Interesse darlegen

Die Anschaffung eines Luxussportwagens ist nicht immer unange-
messen. Ob ein unangemessener betrieblicher Aufwand vorliegt, 
ist danach zu beurteilen, ob ein ordentlicher und gewissenhafter 
Steuerpflichtiger angesichts der erwarteten Vorteile und Kosten 
die Aufwendungen ebenfalls auf sich genommen hätte. Hierbei 
sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Neben der 
Größe des Unternehmens, der Höhe des Umsatzes und des Ge-
winns ist vor allem die Bedeutung des Repräsentationsaufwands 
für den Geschäftserfolg nach der Art der ausgeübten Tätigkeit 
und seine Üblichkeit in vergleichbaren Fällen als Beurteilungskri-
terium heranzuziehen.
Ein Unternehmen mit Gewinnen zwischen 86.000  € und 
108.000 € erwarb einen Luxussportwagen für netto 250.000 €. 
Das Fahrzeug wurde nahezu ausschließlich vom Geschäftsführer 
genutzt. Die Fahrleistung war gering, sie betrug nur 2.460 km 
in sieben Monaten.
Nach Auffassung des Finanzgerichts Hamburg diente das Fahr-
zeug vornehmlich dem privaten Repräsentationsbedürfnis des 
Geschäftsführers. Es ließ den Vorsteuerabzug nicht zu, weil das 
besondere betriebliche Interesse nicht dargetan wurde.

Unrichtiger Steuerausweis
Voraussetzung für Rechnungsberichtigung
Eine Grundstückseigentümerin verpachtete ein bebautes Grund-
stück zum Betrieb eines Pflegeheims an eine Gesellschaft. Die 
Einrichtungsgegenstände stellte sie der Gesellschaft mittels eines 
gesonderten Vertrags zur Verfügung. Die Grundstücksverpach-
tung behandelte sie als steuerfrei, während sie für die Vermietung 
der Einrichtungsgegenstände Umsatzsteuer in Rechnung stellte.
Später beantragte sie, die Umsatzsteuer herabzusetzen, weil die 
Überlassung der Einrichtungsgegenstände als Nebenleistung zur 
steuerfreien Verpachtung ebenfalls steuerfrei sei. Sie teilte dem 
Finanzamt weiterhin mit, dass sie die bisherige Abrechnung 
gegenüber der Gesellschaft berichtigt habe und forderte die 
Erstattung des sich aus der Rechnungsberichtigung ergebenden 
Betrags. 

Das Finanzamt verweigerte die Erstattung, weil die zu hoch 
ausgewiesene Steuer nicht an den Leistungsempfänger zurück-
gezahlt wurde.

Das Finanzgericht BadenWürttemberg hat entschieden, dass 
privater Schwimmunterricht für Kleinkinder umsatzsteuerfrei sein 
kann. Zwar sind die Leistungen nicht nach deutschem Recht steu-
erfrei. Der Schwimmlehrer könne sich aber auf das Unionsrecht 
berufen. Nach Auffassung des Gerichts sind demnach Schwimm-
kurse für Kleinkinder (2. und 3. Lebensjahr) von der Umsatzsteuer 
befreit. Ausreichend sei, dass der Kurs das Schwimmen lernen 
ermögliche, fördere, ergänze oder erleichtere. Dagegen sei das 
Säuglingsschwimmen (3.  bis 12.  Lebensmonat) umsatzsteu-
erpflichtig. Das Säuglingsschwimmen diene nicht dazu, den 
Säuglingen Schwimmkenntnisse und Schwimmfähigkeiten zu 
vermitteln. Diese Kurse seien als Freizeitgestaltung anzusehen.

„Tauschumsätze“
Ermittlung der Bemessungsgrundlage
Nimmt ein Kfz-Händler beim Verkauf eines Fahrzeugs neben 
einer Barzahlung einen Gebrauchtwagen in Zahlung (Tausch mit 
Baraufgabe), setzt sich die umsatzsteuerliche Bemessungsgrund-
lage aus der Baraufgabe und dem Wert des Gebrauchtwagens 
zusammen. Der Wert des Gebrauchtwagens ist nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs subjektiv danach zu bestimmen, was der 
Kfz-Händler bereit ist, dafür zu bezahlen. Der Wert ist nicht ob-
jektiv zu bestimmen, also nicht z. B. danach, mit welchem Wert 
der Gebrauchtwagen in einer Liste steht. Ob der Händler beim 
Weiterverkauf des Gebrauchtwagens (mindestens) den von ihm 
angesetzten Preis erzielt, ist unerheblich. Insbesondere mindert 
ein Mindererlös nicht die Bemessungsgrundlage für die erste 
Lieferung, den Tausch mit Baraufgabe.
Soweit die Finanzverwaltung für die Kfz-Branche eine Verein-
fachungsregelung und den Ansatz des gemeinen Werts für den 
in Zahlung genommenen Gebrauchtwagen vorsieht, kann diese 
Regelung nach Auffassung des Gerichts von dem Kfz-Händler 
nur insgesamt oder gar nicht in Anspruch genommen werden. 
Eine Anwendung auf einzelne Verkäufe scheidet aus.

➔  Umsatzsteuer…………………………………………………

Schwimmkurse für Kinder
Umsatzsteuerfrei?

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. 
Wer als Unternehmer in einer Rechnung einen zu 
hohen Steuerbetrag ausweist, kann seine Rechnung 
berichtigen. Für eine wirksame Rechnungsberich-

tigung muss der Unternehmer darüber hinaus die zu viel verein-
nahmte Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger zurückzahlen, 
da er ansonsten doppelt begünstigt wäre. Die Rückzahlung kann 
auch im Wege der Abtretung und Verrechnung erfolgen.
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Ferienwohnungen
Gewerbliche Vermietung?

Schaltet der Vermieter einer Ferienwohnung einen gewerblichen 
Vermittler ein, ist er nicht zwangsläufig auch selbst gewerblich 
tätig. Allerdings kann auch bereits die Vermietung nur einer 
Ferienwohnung gewerblich sein, wenn die Wohnung in einem 
Feriengebiet in einer einheitlichen Wohnanlage liegt und Wer-
bung und Verwaltung einer Feriendienstorganisation übertragen 
wurden. 

Die Vermietung ist mit einem gewerblichen Beherbergungsunter-
nehmen vergleichbar, wenn die Wohnungen wie Hotel- oder Pen-
sionsräume ausgestattet sind, für die Vermietung an wechselnde 
Mieter geworben wird und sie hotelmäßig (mit hotelmäßigen 
Zusatzleistungen) angeboten werden.

Die Aktivitäten des Vermittlers (z.  B. Werbung, Organisation 
der Schlüsselübergabe, Abschluss der Mietverträge im eigenen 

Namen, Betreuung der Mieter vor Ort) sind dem Vermieter als 
eigene gewerbliche Vermietung zuzurechnen, auch wenn beide 
nicht (z. B. durch eine Beteiligung) miteinander verbunden sind 
und lediglich der Vermittler stellvertretend die Mietverträge mit 
den Feriengästen geschlossen hat.

Der Bundesfinanzhof 
muss abschließend entscheiden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-
Vorpommern)

Degressive Gebäudeabschreibung
Späterer Wechsel möglich?
Wählt ein Steuerpflichtiger die degressive Gebäude-Abschreibung, so 
macht er eine Abschreibung für Abnutzung nach fallenden Staffelsät-
zen geltend. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein späterer 
Wechsel von der degressiven Abschreibung hin zu einer Abschreibung 
nach der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht möglich ist. Durch die 
Wahl der degressiven Abschreibung entscheidet sich der Steuerpflich-
tige bewusst für eine typisierende Form der Abschreibung, bei der die 
tatsächliche Nutzungsdauer des Gebäudes keine Rolle spielt. Dies stellt 
eine Rechtsvereinfachung dar. Diese tritt aber nur dann ein, wenn die 
Wahl der Abschreibung über die gesamte Dauer der Abschreibung 
beibehalten wird.

Wird ein bebautes Grundstück gekauft, ist der Kaufpreis auf 
die anteiligen Werte des Grund und Bodens und des Gebäudes 
aufzuteilen, weil die Gebäudeabschreibung nur für die auf das 
Gebäude entfallenden Anschaffungskosten geltend gemacht 
werden kann. Die anteiligen Werte können nach der Immobi-
lienwertermittlungsverordnung ermittelt werden. Diese kennt drei 
Bewertungsverfahren: das Vergleichswert-, das Ertragswert- und 
das Sachwertverfahren.

Bei selbstgenutzten und vermieteten Eigentumswohnungen (im 
Privatvermögen) sowie Mehrfamilienhäusern wird grundsätzlich 
eine Kaufpreisaufteilung nach dem Sachwertverfahren durch-
geführt. Das Finanzgericht BerlinBrandenburg hat entschieden, 
dass auch bei einem Gebäudewertanteil von nur 40 % die Auf-
teilung nach dem Sachwertverfahren vorzunehmen ist. Es gibt 
keinen Grundsatz, dass der Gebäudewertanteil höher als der 
Grundstückswert sein muss. Der niedrigere Gebäudewertanteil 
kann sich bspw. aus einem besonders großen Grundstück, einem 
niedrigen Baustandard oder dem hohen Gebäudealter ergeben.

Tipp: 
Wurde der Kaufpreis bereits im Kaufvertrag aufgeteilt, muss das 
Finanzamt dies akzeptieren, wenn die Aufteilung nicht nur zum 
Schein getroffen wurde, keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt 
sowie grundsätzlich den realen Wertverhältnissen entspricht und 
wirtschaftlich haltbar erscheint.

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Grundstückskaufpreis
Aufteilung nach Sachwertverfahren

Ein Ehepaar machte eine im Dezember 2010 entrichtete Zahlung i. H. v. 
3.000 € als außergewöhnliche Belastung geltend. Die Zahlung hatte das 
Paar an den in Brasilien lebenden Vater der Ehefrau als Unterhaltszah-
lung geleistet. Im Mai 2011 überwies das Ehepaar dem Vater erneut 
3.000 €. Das Finanzamt sah die erste Zahlung als Unterhaltszahlung für 
den Zeitraum von Dezember 2010 bis April 2011 an und ließ in 2010 
lediglich einen anteiligen, auf Dezember 2010 entfallenden Betrag als 
außergewöhnliche Belastung zum Abzug zu. Der Bundesfinanzhof be-
stätigte die Auffassung des Finanzamts. Unterhaltszahlungen sind nach 
ständiger Rechtsprechung nur insoweit zum Abzug zugelassen, als sie 
dem laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsempfängers im Veranla-
gungszeitraum dienen. Zwar können auch nur gelegentliche, z. B. nur 
ein- oder zweimalige Leistungen im Jahr, Unterhaltsaufwendungen sein. 
Eine Rückbeziehung der Zahlung auf einen vor dem Monat der Zahlung 
liegenden Zeitraum ist jedoch grundsätzlich ausgeschlossen. Ebenfalls 
nicht abzugsfähig sind Zahlungen, soweit sie zur Deckung „laufender“ 
Bedürfnisse für eine Zeit nach Ablauf des Veranlagungszeitraums der 
Zahlung geleistet werden.
Hinweis: Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann zu gewissen 
Härten führen. Es sollte darauf geachtet werden, dass die volle Abzieh-
barkeit von Unterhaltsaufwendungen durch eine zweckmäßige Wahl 
des Zahlungszeitpunkts sichergestellt wird.

Außergewöhnliche Belastung
Vorsicht bei Unterhaltsleistungen
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➔  Erbschaftsteuer ....…………

. . . etwas verspätet: Falls jemand Interesse hat:
Ein Kumpel von mir hat ein Ticket für das erste Spiel 
der Nationalmannschaft bei der WM gekauft., 17. 6. 
2018 um 17 Uhr – ohne darüber nachzudenken, dass 
am gleichen Tag seine Hochzeit stattfindet!!! Hat 
evtl. jemand Interesse??? Die Kirche wäre in Bo-
chum, die Frau heißt Nina.

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 26.11.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt.

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Eine Mutter zog krankheitsbedingt vom Obergeschoss 
ins Erdgeschoss ihres Zweifamilienhauses. Ihre Tochter 
bezog das Obergeschoss, auch um die Mutter pflegen zu 
können. Drei Jahre später verstarb die Mutter. Die Tochter 
wurde Alleinerbin. Sie vermietete die von der Mutter zuletzt 
bewohnte Wohnung an ihre Söhne. In der Erbschaftsteu-
ererklärung beantragte sie die Steuerbefreiung für ein 
Familienheim. Das Finanzgericht München sah die Voraus-
setzungen zur Steuerbefreiung als nicht gegeben an. Die 
Steuerbefreiung setzt voraus, dass ein Kind als Erbe die vom 
Erblasser genutzte Wohnung selbst nutzt. Die Vermietung, 
hier: der Wohnung im Erdgeschoss, an Kinder der Erbin ist 
keine Eigennutzung. Auch eine Steuerbefreiung für die im 
Obergeschoss gelegene Wohnung kam nicht in Betracht, 
da die Wohnung der Tochter unentgeltlich zur Nutzung 
überlassen wurde. Eine unentgeltliche Nutzungsüberlas-
sung ist aber keine Eigennutzung.
Die Steuerbefreiung für ein Familienheim ist auch möglich, 
wenn die Wohnung von der Erblasserin aus zwingenden 
Gründen unter Aufgabe des eigenen Hausstands nicht mehr 
selbst genutzt werden kann. Ursächlich hierfür können u. 
a. krankheitsbedingte Umstände sein. Auch diese Steu-
erbefreiungsgründe lagen nach Auffassung des Gerichts 
nicht vor, da die Mutter den eigenen Hausstand nicht 
aufgegeben, sondern mit dem Wohnungswechsel nur ins 
Erdgeschoss verlagert hatte.

Steuerbefreiung für Familienheim
Wohnungswechsel ist schädlich

Für die Berechnung der Betriebskosten ist die tatsächliche Wohn-
fläche und nicht die im Mietvertrag angegebene Wohnungsgröße 
entscheidend. Dies hat der Bundesgerichtshof in Abkehr von 
seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden. Demnach war 
bei der Berechnung der Betriebskosten eine Abweichung der 
Wohnfläche erst dann zu berücksichtigen, wenn diese mehr als 
10 % der im Mietvertrag vereinbarten Wohnfläche betrug.

Im entschiedenen Fall ging der Mietvertrag von 75 qm Wohnflä-
che aus, tatsächlich betrug diese 78 qm. Der Vermieter legte bei 
der Betriebskostenabrechnung die größere Wohnfläche zugrun-
de. Dies hielten die Mieter unter Berufung auf den Mietvertrag 
für unzulässig und zahlten nur die geringeren Betriebskosten.
Nach Ansicht des Gerichts hat der Vermieter die Abrechnung zu-
treffend auf der Grundlage der tatsächlichen Fläche abgerechnet 
und der vertraglich vereinbarten Wohnfläche bei der Abrechnung 
keine Bedeutung beigemessen. Mieter dürfen nur insoweit mit 
Kosten belastet werden, als es ihrer tatsächlichen Wohnungs-
größe entspricht. Die Gesamtschau bei den Betriebskosten 
erfordere eine interessengerechte Verteilung nach objektiven 
Abrechnungsmaßstäben.

Champions-
League-Tickets
Verkauf steuerplichtig?

Das Finanzgericht BadenWürttemberg hat entschieden, dass ein 
Gewinn aus dem Verkauf kontingentierter und damit hochpreisi-
ger Eintrittskarten nicht einkommensteuerbar ist. Ein Ehepaar hat-
te zwei Eintrittskarten für das Finale der Champions-League 2015 
in Berlin zugelost bekommen. Sie veräußerten diese über eine 
Ticketplattform im Internet, nachdem feststand, dass keine 
deutsche Mannschaft das Finale erreicht hatte. Aus dem Verkauf 
erzielten sie einen Gewinn von 2.500 €. Das Finanzamt wollte 
diesen Gewinn als privates Veräußerungsgeschäft besteuern. 
Hiergegen wehrte sich das Ehepaar erfolgreich. Das Finanzgericht 
ordnete die Tickets als Wertpapiere ein, deren Veräußerung 
seit 2009 nicht mehr als privates Veräußerungsgeschäft zu erfas-
sen ist. Wertsteigerungen von Wertpapieren werden seit 2009 
durch im Einkommensteuergesetz konkret beschriebene Tatbe-
stände erfasst. Allerdings unterfällt die Ticketveräußerung keinem 
dieser Tatbestände. Insbesondere liegt keine Veräußerung einer 
Kapitalforderung vor. In einer Eintrittskarte ist nicht der Anspruch 
auf Geld enthalten, sondern der Zutritt zu einer Veranstaltung.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

➔  Mietrecht …………………………………

Betriebskostenabrechnung
Tatsächlicher Wohnfläche zählt

Champions-

League-Finaltickets


